
Merkblatt für Betreuer

Rechtliche Stellung
Der Betreuer vertritt den Betreuten innerhalb des übertragenen Aufgabenkreises. Er ist insoweit gesetzlicher 
Vertreter des Betreuten.
Durch die Bestellung eines Betreuers wird die Geschäftsfähigkeit des Betreuten nicht berührt, d. h., Rechts-
geschäfte, die zum Aufgabenkreis des Betreuers gehören, kann der Betreute selbst wirksam vornehmen. 
Sollte dies zu Problemen führen, kann der Richter für den gesamten oder einen Teil des Aufgabenkreises ei-
nen sog. "Einwilligungsvorbehalt" anordnen. Das bedeutet, dass Rechtsgeschäfte, die der Betreute im Rah-
men dieses Aufgabenkreises tätigt, zu ihrer Wirksamkeit der Einwilligung des Betreuers bedürfen.

Bei folgenden Rechtsgeschäften ist der Betreuer von der Vertretung des Betreuten ausgeschlossen:
- bei Rechtsgeschäften des Betreuten mit dem Betreuer (unabhängig davon, ob er im eigenen Namen oder 

als Vertreter eines Dritten handelt),
- bei Rechtsgeschäften zwischen dem Betreuten und dem Ehepartner des Betreuers,
- bei Rechtsgeschäften zwischen dem Betreuten und Personen, die mit dem Betreuer in gerader Linie ver-

wandt sind (Eltern, Kinder usw.). 
In diesen Fällen ist die Bestellung eines weiteren Betreuers erforderlich.

Aufgaben des Betreuers
Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Die 
Wünsche des Betreuten sind zu berücksichtigen, soweit dies dem Wohl des Betreuten nicht zuwiderläuft 
und dem Betreuer zugemutet werden kann.
Er hat mit dem Betreuten in persönlichem Kontakt zu stehen, insbesondere ist das persönliche Gespräch 
zwischen dem Betreuer und dem Betreuten wichtig.

Im Rahmen seines Aufgabenkreises hat der Betreuer dazu beizutragen, dass Möglichkeiten genutzt werden, 
die Krankheit oder Behinderungen des Betreuten zu beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung zu verhü-
ten oder ihre Folgen zu mildern.
Das Betreuungsgericht und die zuständige Betreuungsstelle sind verpflichtet, den Betreuer zu beraten und 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. 

Pflichten des Betreuers
Zu bestimmten, besonders wichtigen, riskanten oder für den Betreuten folgenreichen Rechtshandlungen des 
Betreuers ist die Genehmigung des Betreuungsgerichts erforderlich. Sie dient einerseits dem Schutz der Be-
lange des Betreuten, andererseits der Vermeidung möglicher Fehler des Betreuers.

Die Genehmigung ist unter anderem erforderlich zu folgenden Maßnahmen/Rechtsgeschäften:
- zur Unterbringung des Betreuten in einer geschlossenen Einrichtung (z. B. in einer geschlossenen Abtei-

lung eines psychiatrischen Krankenhauses oder in einer beschützenden Abteilung eines Altenheims we-
gen Selbstgefährdung oder wegen Untersuchungs- und Behandlungsbedürftigkeit) und zur Einwilligung in 
eine ärztliche Zwangsmaßnahme im Rahmen der Unterbringung;

- zur Vornahme unterbringungsähnlicher Maßnahmen; die Regelungen über die Unterbringung gelten auch 
dann, wenn dem Betreuten, der sich in einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung auf-
hält, durch mechanische Vorrichtungen (z. B. Bettgitter, Bauchgurt), durch Medikamente oder auf andere 
Art und Weise regelmäßig oder über einen längeren Zeitraum die Freiheit entzogen werden soll;

- unter bestimmten Voraussetzungen zur Einwilligung in die Untersuchung des Gesundheitszustands, in 
eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute 
aufgrund der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden er-
leidet;

- unter bestimmten Voraussetzungen zur Nichteinwilligung oder dem Widerruf der Einwilligung in eine Un-
tersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff, wenn die Maß-
nahme medizinisch angezeigt ist und die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund des 
Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden ge-
sundheitlichen Schaden erleidet;

- zur Kündigung eines Mietverhältnisses über Wohnraum, den der Betreute (evtl. auch vertreten durch den 
Betreuer) gemietet hat, sowie für andere Erklärungen, die auf die Aufhebung eines solchen Mietverhältnis-
ses gerichtet sind (z. B. Aufhebungsvertrag zwischen Betreuer und Vermieter), zur Vermietung von Wohn-
raum, sowie zur Eingehung eines Miet- oder Pachtvertrags oder zu einem anderen Vertrag, durch den der 
Betreute zu wiederkehrenden Leistungen verpflichtet wird;


